M A R K T G E M E I N D E   H O R N S T E I N

7053 Hornstein, Rathausplatz 1  – Bezirk Eisenstadt - Umgebung

Parteienverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 


Tel. Nr.: 02689/2225, Fax 02689/2225-DW 20

E-mail-Adresse: post@hornstein.bgld.gv.at             DVR 0109673             UID: ATU 16242607             Internet: http://www.hornstein.at

Antrag

für die Gewährung einer Förderung zu den Kosten von Semesternetzkarten/Monatskarten für ordentlich Studierende
Die Marktgemeinde Hornstein gewährt beginnend mit dem Sommersemester 2008 Studenten/Studentinnen, die außerhalb des Burgenlandes ein Studium an einer Universität, Hochschule oder Fachhochschule absolvieren, eine Förderung zu den Kosten für die Benützung von öffentlichen Verkehrsmitteln am Studienort. 

Das Ausmaß der Förderung beträgt 50 % der nachgewiesenen Kosten der Fahrkarten (z.B. Semesternetzkarte oder Monatskarte; Monatskarte mit Ausnahme der Monate Juli und August).

Die Förderung der Semesternetzkarte und Monatskarte kann jeweils nur einmalig erfolgen. Nicht gefördert können Fahrtkosten zwischen Wohnort und Studienort, Studiengebühren und Wohnkosten werden.

Die Antragstellung ist unabhängig vom Studienerfolg und ist an keinen Bezug der Familienbeihilfe gebunden. Ebenso ist die Förderung einkommensunabhängig.

Auf die Gewährung einer Förderung besteht kein Rechtsanspruch.

Name:  ………………………………………………………………………………………………………… 
Geburtsdatum: ………………………………………………………………………...………………………
Studienort und – richtung: ………………………………………………………………………..…………
Höhe der Kosten der Monatskarte und Geltungszeitraum: ………………………………...……………. 

Höhe der Kosten der Semesterkarte und Geltungszeitraum: …………………………...………………. 

Bankinstitut: ……………………………………………………………………………………………………
KontoNr.: ………………………………………………… BLZ: ……………..……………………………… 

Hornstein, am ……………………………..

………………………………………………………










Unterschrift
Von der Behörde auszufüllen:

Bestätigung über den erbrachten Nachweis der Inskription:  FORMCHECKBOX 
 

Fördervoraussetzungen:
Eine Förderung kann nur aufgrund nachstehender Voraussetzungen gewährt werden:

1. Hauptwohnsitz im Burgenland zum jeweiligen Semesterbeginn (1.3./1.10.)

2. Inskriptionsbestätigung als ordentliche/r Hörerin/Hörer an einer österreichischen Universität, Hochschule oder Fachhochschule außerhalb des Burgenlandes (auch Werkstudenten und nebenberuflich Studierende)

3. Nachweis des Erwerbes einer Semesternetzkarte (Monatskarte)

4. Die Förderung kann nur bis einschließlich jenes Semesters gewährt werden, in dem der/die Antragsteller/in das 27. Lebensjahr vollendet

Antragstellung:
Der Antrag kann für das Sommersemester jeweils vom 1.3. bis 15.7. und für das Wintersemester vom 1.10. bis 15.2. bei dem Gemeindeamt Hornstein eingebracht werden. Beginnend mit dem Sommersemester 2008.
Spätere Antragstellungen werden nicht mehr berücksichtigt.

Bei der Antragstellung sind vorzulegen:

· Inskriptionsbestätigung als ordentlich Studierende/r

· Vorlage der Semesternetzkarte/Monatskarte im Original

Die Auszahlung der Förderung erfolgt durch die Marktgemeinde Hornstein, durch Überweisung auf ein im Antrag anzugebendes Konto.

